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SPRUCH 
Verbringe nicht die Zeit mit dem Suchen des Hindernisses, 
vielleicht ist keines da. 
Franz Kafka; 1883 – 1924, österreichischer Erzähler und Romanschrift-
steller  
 

 Was Sie interessieren kann:  
Arbeitsrecht  
 

Tägliche Ruhezeit und wöchentliche Ru-

hezeit bei Arbeitnehmern 

  

Die tägliche Ruhezeit kommt zur wöchentlichen Ruhe-

zeit hinzu, auch wenn sie dieser unmittelbar voraus-

geht. Dies ist auch dann der Fall, wenn die nationalen 

Rechtsvorschriften den Arbeitnehmern eine wöchentli-

che Ruhezeit gewähren, die länger ist als unionsrecht-

lich vorgegeben. 

 

Die tägliche Ruhezeit ermöglicht es dem Arbeitneh-

mer, sich für eine bestimmte Anzahl von Stunden, die 

nicht nur zusammenhängen, sondern sich auch unmit-

telbar an eine Arbeitsperiode anschließen müssen, aus 

seiner Arbeitsumgebung zurückzuziehen. Die wö-

chentliche Ruhezeit ermöglicht es dem Arbeitnehmer, 

sich pro Siebentageszeitraum auszuruhen. Folglich ist 

den Arbeitnehmern die tatsächliche Inanspruchnahme 

beider Rechte zu gewährleisten.  

  

 

 
 



 

 

Familienrecht/Erbrecht 
 
Kein Unfallversicherungsschutz bei fami-

liärer Hilfe 

  

Nach dem Sozialgesetzbuch sind auch Personen in der 

gesetzlichen Unfallversicherung versichert, die wie Be-

schäftigte in einem Unternehmen (sog. Wie-Beschäfti-

gung) tätig werden. Eine versicherte Wie-Beschäfti-

gung setzt deshalb voraus, dass hinsichtlich der Hand-

lung die Merkmale einer abhängigen Beschäftigung 

anstatt der Merkmale einer unternehmerischen, 

selbstständigen Tätigkeit überwiegen und keine Son-

derbeziehung besteht, die der wesentliche Grund für 

die Handlung war. 

 

Dem Thüringischen Landessozialgericht (LSG) lag zur 

Entscheidung der nachfolgende Sachverhalt vor: Ein 

Mann half seinem Bruder beim Aufbau eines Gerüstes 

auf dessen Grundstück. Im Zuge der Gerüstrückbau-

arbeiten verlor das Gerüst an Halt und der Bruder des 

Bauherrn sprang bzw. stürzte vom Gerüst und erlitt 

eine Fraktur am linken Fuß. Die Unfallversicherung 

lehnte die Anerkennung des Ereignisses als Arbeitsun-

fall ab. 

 

Das LSG entschied zugunsten der Versicherung, denn 

gegen das Vorliegen eines Versicherungsschutzes im 

Sinne einer Wie-Beschäftigung sprach, dass der Helfer 

als Bruder in einer Sonderbeziehung stand, die die Tä-

tigkeit maßgeblich prägte. 

 

 

 



 

 

Sonstiges 
 
Eigentumsverhältnisse nach dem Tod ei-

nes GbR-Gesellschafters 

  

Ein Ehepaar gründete eine GbR. In der notariellen Ur-

kunde heißt es unter dem Punkt „Tod eines Gesell-

schafters“: „Stirbt ein Gesellschafter, so wächst des-

sen Geschäftsanteil dem verbleibenden Gesellschafter 

an. Beim Tode des längstlebenden Gesellschafters o-

der im Falle des gleichzeitigen Versterbens geht der 

Anteil auf den jeweiligen Erben bzw. den vom jeweili-

gen Gesellschafter genannten Vermächtnisnehmer 

über. Die Geschäftsanteile sind insoweit vererblich.“ 

Der Ehemann brachte nach der Gründung noch 

Grundbesitz ein und als Eigentümer wurde die GbR 

eingetragen. Als der Ehemann verstarb trug das 

Grundbuchamt die Ehefrau als Alleineigentümerin mit 

dem Vermerk „Infolge Anwachsung nach Tod des Ge-

sellschafters“ in das Grundbuch ein. Die Tochter war 

jedoch der Auffassung, dass die Hälfte des Grundbe-

sitzes in den Nachlass ihres verstorbenen Vaters fällt, 

sodass für diesen Anteil Erbansprüche von ihr sowie 

ihrer Schwester vorlägen. 

 

Das Gericht folgte dieser Meinung nicht. Die Rechts-

nachfolge in die Gesellschafterstellung vollzieht sich 

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages. Dies 

schließt das Gesellschaftsvermögen ein, zu dem hier 

der Grundbesitz gehörte. Im Falle der Anwachsung 

wird der verbleibende Gesellschafter zum Rechtsnach-

folger der erlöschenden Gesellschaft und damit auch 

Eigentümer eines der Gesellschaft gehörenden Grund-

stücks.  
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